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Von der Ungleichheit der kantonalen Steuergesetze

Ein Beispiel für die grofjen Verschiedenheiten in der Steuerbelastung von
Kanton zu Kanton: bei einem Arbeitseinkommen von 3000 Franken einer
alleinstehenden Person in Stans 0,5 Prozent Steuer, in Bern 5 Prozent! Eine Familie

mit 2 Kindern und einem Erwerb von 5000 Franken zahlt in Glarus 0,9, in

Chur 6,1, in Bellinzona 6,6 und in Bern 6,7 Prozent Steuer.

Steuerzahler.
in Stans
ein Vergnügen

in Bellinzona
eine Last

in Glarus
ein Spaß

in Bern
ein Chrampf

Vom Telephonieren
Ich betrete die Telephonkabine und

will eben die Türe schließen. Da trippelt

im gleichen Augenblick ein
hochelegantes Dämchen herbei und will
auch telephonieren. Soll ich ihr den
Vortritt lassen? Ach, wozu, ich bin ja
schnell fertig. Und wirklich, nach zwei
Minuten verlasse ich die Kabine. Froh
darüber, daß ich es nicht länger habe
warten lassen, schaue ich das holde
Wesen vor der Kabine freundlich an.
Aber au weh, da werde ich von wut¬

erfüllten Blicken zu Boden geschmettert,

und halb ohnmächtig höre ich
verschwommen noch etwas wie: «Unverschämt,

eim sooo lo warte!»

Hotel-Restaurant

TIER
M I N U S

ÖLTEN
ADELLOS!

Ueber die Brücke 1 Minute vom Bahnhof neben
Stadtlhealer. E. H. Caviezel, Propr.

Es braucht geraume Zeit, bis ich mich

erholt habe, dann schleiche ich
beschämt von dannen. Nach zehn Mi- ¦

nuten kommt es mir in den Sinn, daß
ich in der Telephonkabine meinen
Regenschirm habe stehen lassen. Ich eile
zurück, und siehe da. die Schöne
telephoniert immer noch. Draußen aber
warten schon wieder zwei Herren und

eine Dame.
Ich hätte ihr halt doch den Vortritt

lassen sollen, dann wäre sie jetzt
vielleicht fertig. ,is
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